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Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses gemäß $ 31
Abs. 2 Nachtragshaushaltsgesetz 2020 zur Finanzierung aller direk-
ten und indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise

Studierendenwerke Nordrhein-Westfalen

Nach $ 31 Absatz 2 Satz l des Nachtragshaushaltsgesetzes 2020 wird
beantragt, dle Einwilligung in Ausgaben im Einzelplan des Ministeriums
für Kultur und Wissenschaft bei Titelgruppe 88 im Kapitel 06 010 in Höhe
von 16 Mio. EUR zur Vermeidung der drohenden Zahlungsunfähigkeit
der Studierendenwerke Nordrhein-Westfalens zu erteilen.

Zur Vermeidung der drohenden Zahlungsunfähigkeit der Studierenden-
werke Nordrhein-Westfalen (StW NRW) aufgrund fehlender Einnahmen
werden Mittel in Höhe von 16 Mio. EUR benötigt. Abgemildert werden
sollen damit die bis einschließlich September zu erwartenden Verluste,
die aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen zu rückläufigen Erträgen in
den Bereichen Gastronomie und Vermietung eintreten. Bei dieser
Bedarfsermittlung wurde die seit Mai 2020 bestehende Möglichkeit zur

berücksichtigt.
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